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Frühjahr: Ende der Ausbrineverbote mmBE"riäes~udN~ 

In der Nitrat-Aktions-Programm-Verordnung (NAPV) sind Termine festgehal-

 

ten, ab denen im Frühjahr frühestmöglich gedüngt werden darf. 

Simon Kriegner-Schrammt, BSc. 

■ NAPV (Cross  Complian-

ce)  — Ende der Sperrfristen im 

Frühjahr beachten: 

Auf allen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen, auch auf Dauer-

grünland und Ackerfutterflä-

chen, kann eine Düngung be-

reits ab 16. Februar erfolgen, 

wenn diese nicht gefroren, 

schneebedeckt oder wasserge-

 

sättigt sind. 

Für frühanzubauende Kul-

 

turen wie Durumweizen und 

Sommergerste, für Gründe-

ckungen mit frühem Stick-

stoffbedarf wie Raps und Win-

tergerste und für Kulturen 

unter Vlies oder Folie ist eine 

Düngung bereits ab 1. Febru-

ar zulässig, sofern die entspre-

chenden Flächen nicht gefro-

ren, schneebedeckt oder was-

 

sergesättigt sind. 

■ Achtung: strengere Sperr-

fristen bei Teilnahme an der 

ÖPUL-Maßnahme „GW-2020". 

Bei Teilnahme an der 

ÖPUL-Maßnahme „Vorbeu-

 

gender Grundwasserschutz 

auf Ackerflächen" muss in fol-

genden Zeiträumen auf Acker-  

flächen innerhalb der GW-

2020-Gebietskulisse auf die Aus-

bringung von stickstoffhaltigen 

Düngemitteln, Klärschlamm 

und Klärschlammkompost (aus-

genommen Mist und Kompost) 

verzichtet werden: 

► Bis einschließlich 15. Fe-

 

bruar bei frühanzubauenden 

Kulturen, Wintergerste, Küm-

mel, Raps und Ackerfutterkul-

turen. 

► Bis einschließlich 21. März 

bei Mais. 

► Bis einschließlich 1. März 

auf allen anderen Ackerflächen. 

■ Das Ausbringungsverbot 

auf wassergesättigten, schnee-

bedeckten oder gefrorenen Bö-

den ist immer gültig: 

Unbeschadet der hier an-

 

geführten Sperrfristtermine 

ist eine Düngung auf gefro-

renen, auf wassergesättigten 

oder überschwemmten Bö-

den sowie auf schneebedeck-

ten Böden mit stickstoffhalti-

gen Düngemitteln auf land-

wirtschaftlichen Nutzflächen 

nicht zulässig. 
► Wassergesättigt ist ein Bo-

den, dessen Wasseraufnahme-

fähigkeit erschöpft ist. 

► Ein schneebedeckter Bo-

den liegt vor, wenn zum Zeit-

punkt der Ausbringung von 

stickstoffhaltigen Düngemitteln 

weniger als die Hälfte des Bo-

dens des Schlages schneefrei ist. 

► Es dürfen stickstoffhalti-

ge Mineraldünger und schnell 

wirksame organische Dünger 

wie z. B. Gülle oder Jauche auf 

nachtsüber gefrorenen Boden 

ausgebracht werden, wenn der 

Boden an dem Tag, an dem 

die Gülle ausgebracht wurde, 

auftaut, nicht wassergesättigt 

und daher aufnahmefähig ist 

und eine lebende Pflanzende-

cke aufweist. Dabei darf aber 

nicht mehr als 60 Kilogramm 

Stickstoff in feldfallender Wir-

kung pro Hektar ausgebracht 

werden. In diesen Fällen ist 

eine Frühjahrsstartdüngung 

günstig, da keine Verdichtun-

gen und aufgrund der niedri-

gen Temperaturen nur geringe 

Abgasungsverluste auftreten. 

■ Achtung: Oft sind gefro-

rene Böden beim erstmaligen 

Auftauen im Spätwinter was-

sergesättigt. In diesem Fall ist 

eine Düngung verboten. Eine 

genaue Beobachtung und  Be-

 

t 

/ t 

Weizenbestand im Jänner - mit der 

Düngung muss bis zum Ende der 

Sperrfrist zugewartet werden. BwsB 

urteilung der Bodenverhältnis-

se ist unbedingt erforderlich. 

■ Achtung - Neue Sperr-

fristen ab Herbst 2022 für die 

Herbstdüngung gültig. 

Im Zuge einer Gesetzesnovel-

le bezüglich der Nitrat-Ak-

tions-Programm-Verordnung 

werden für die Herbstdüngung 

neue Sperrfristen geltend. Die 

novellierte Verordnung wird 

voraussichtlich im Laufe des 

ersten Halbjahres 2022 in Kraft 

treten. Über weitere Details 

wird rechtzeitig informiert. 

■ Details: www.bwsb.at, 

050 6902 1426 bzw. 1k-online. 

Mit Beratung 

zum Erfolg 
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Bedeutung des Holzes und der Forstwirtschaft in Oberösterreich. LK 00 

Die Rotföhre wurde vom Kura-

torium Wald zum „Baum des 

Jahres" gewählt. Sie ist stress-

tolerant, gedeiht an kargen 

Standorten, braucht wenig 

Wasser und kommt mit extre-

men Wetterbedingungen zu-

recht. Das macht sie in Zeiten 

des Klimawandels zu einer viel-

versprechenden Baumart. 

Die Fichte als Hauptbaum-

art in Österreich gelangt auf-

grund der sich ändernden kli-

matischen Verhältnisse immer 

mehr an ihre Grenzen - Tro-

ckenphasen und Borkenkäfer 

setzen ihr zu. Die Kalamitä-  

ten, die dadurch entstanden 

sind, werden nun aufgefors-

 

tet bzw. bereits aufgeforstete 

Jungbaumbestände gepflegt. 

Dafür stehen Fördermittel aus 

den Landesmitteln sowie aus 

dem Waldfonds zur Verfügung. 

Um förderwürdig zu sein, müs-

sen Aufforstungsflächen zu-

mindest mit vier Baumarten 

bepflanzt werden. Hier ist die 

Rotföhre eine gute Wahl. „Sie 

ist wirtschaftlich interessant, 

findet sie doch in der Baubran-

 

che gerne Verwendung. Eine 

Auswertung der Waldinventur 

ergab, dass die CO2 Speicher-  

leistung von Wäldern bei 40-

bis 60-jährigen Beständen am 

höchsten ist. Die Entnahme 

von Holz zur Energieversor-

gung und für die Verwendung 

in der Bauwirtschaft ist eine 

wesentliche Klimamaßnah-

 

me", betont Agrar-Landesrätin 

Michaela Langer-Weninger. 

Land 0Ö 

Rotföhre, Weißkiefer, Waldföhre, 

Gemeine Kiefer oder Pinus sylves-

 

tris sind viele Namen für ein und 

denselben Baum. LK 00/Reh 
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